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 Veröffentlicht am 29.10.1998

Norm

EheG §20

Rechtssatz

Eine Konsenserklärung ist das wesentliche Element der Eheschließung. Fehlt sie, liegt eine Eheschließung nicht vor; es

besteht dann nicht einmal der äußere Schein einer Ehe, und der Vorgang, wo immer und in welcher Form es sich

abgespielt haben mag, ist eine Nichtehe.
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